
508 Bespredlungen und Anzeigen 

Anton L a r g i a d ~ r, Die Papsturkunden des Staauardüvs Züridt von In­
nocenz III. bis Martin V. Ein Beitrag zum Censimptum Helveticum, Züridt 
1963, Sdtulthess & Co. AG., XII u. 318 S., 3 Tafeln. - Bekanntlidt werden 
seit 1955 im Rahmen des von F. Bartoloni ins Leben gerufenen ,.Censimento" 
in einer Reihe von Ländern Europas alle im Original erhaltenen Papst­
urkunden der Jahre 1198-1417 inventarisiert. Largiad~r geht erfreulidterweise 
über diese Zielsetzung nodt hinaus, indem er audt die Kopialüberlieferung 
erfaßt. Das Staatsardüv Züridt bietet 104 Originale und 83 Stücke kopialer 
Oberlieferung. Sdton dieses Zahlenverhältnis gibt eine Vorstellung davon, 
weldte Massen von Papsturkunden audt nadt dem Absdtluß des ,.Censimento 
Bartoloni" der Wissensdtafl: unbekannt bleiben werden. - Kernstück des Budtes 
sind die ausfürtimen Regesten von 187 Urkunden; in einem Anhang sind 
16 Stücke veröffentlidtt, die bisher nur in älteren oder sdtwer zugänglidten 
Drucken ediert waren. Es folgen nodt ein Absdtnitt über die Urkunden­
empfänger und ihre Ardtive, ein Initien- und Explicit-Register, eine Liste der 
in der Sanctio verwendeten Ausdrücke (concessio, confirmatio usw.), ein Orts­
und Personenregister und sdtließlidt ein Sadtregister. Darüber hinaus gibt der 
Vf. auf S. 1-86 seines Budtes (mit reidter Bibliographie) geradezu eine Papst­
urkundenlehre, zwar hauptsädtlidt auf Grund der von ihm untersudtten 
Züridter Stücke, aber durdt die Weite des Gesidttskreises und das Ausmaß der 
herangezogenen Literatur von allgemeiner und grundsätzlidter Bedeutung. 

H.M.S. 

Raffaelo M o r g h e n, Ricerdte sulla formazione del registro di Gregorio VII, 
Annali di storia del diritto 3/4 (1959/60) 35-63, kommt nadt eingehender 
Analyse des Registers, insbesondere des Dictatus papae, zu folgenden Sdtlüssen: 
Das Register (Vat. 2) ist nidtt ein gewöhnlidtes päpstlidtes Kanzleiregister, 
sondern ein Spezialregister für den persönlidten Gehraum Gregors VII. Es ist 
unter seiner Aufsidtt zusammengestellt von seinen intimsten Mitarbeitern und 
ridttungweisend für seinen Kampf um die Freiheit der Kirdte, z. T. auf älteren 
Traditionen beruhend, z. T. neue Redttsansprüdte sdtaffend. Es entstand nadt 
der Krise in den ersten Monaten des Jahres 1076. F. W. 

Anton Ha i d a c ~ e r, Beiträge zur Kenntnis der verlorenen Registerbände 
lnnocenz' III. Die Jahrgänge 3-4 und 17-19 der Hauptregisterreihe und die 
ursprünglidte Gestalt des Thronstreitregisters, Römisdte historisdte Mitteilungen 4 
(1960/61) 37-62, madtt mit einer widttigen, erst von ihm in ihrer hohen 
Bedeutung erkannten Quelle bekannt, dem Indice 254 des Vatikanismen Ar­
dtivs, der nidtts anderes ist als ein um 1270 angelegtes Repertorium zu den 
päpstlidten Registern nadt bestimmten Gesidttspunkten (Zinsverpflidttung, 
Sdtutzverhältnisse). Daraus lassen sidt die im Titel genannten Registerjahr­
gänge wenigstens umrißhafl: ihrem Umfang nadt absdtätzen. Audt ist es nun­
mehr völlig sidter, daß das RNI eine Fortsetzung erfahren hat; es zählte nadt 
Ausweis des Ind. 254 mindestens 302 Stücke, also 107 mehr, als heute nodt 
erhalten sind. Wahrsdteinlidt reimte es, wenn audt sporadisdter geführt als 
früher, bis Mitte 1213, sidterlidt bis Mitte 1211. Man kann den Vf. zu seiner 
Entdeckung und der sorgfältigen Auswertung nur beglückwünsdten, denn bei 
der Bedeutung der päpstlidten Register wäre sdton ein weniger bedeutender 
Fund willkommen gewesen. H. E. M. 

Walter Hein e m e y er, Die Urkundenfälschungen des Klosters ·Lippolds­
berg, 2. Teil, Arch. für Dipl. 8 (1962) 68-146, setzt seine Untersudlungen (vgl. 
DA. 18, 569) für das 13. ]h. fort und entlarvt die Fälschertätigkeit des 
PropsteS Dietridt. H. E. M. 




